
Checkliste zur Validierung 
 
 

Diese Checkliste zur Validierung beruht auf der Vorlage Checkliste zur Validierung der Geschäftsstelle Kompensation, 
Version v2.0 / August 2015.  
Bitte prüfen Sie vor dem Ausfüllen dieser Vorlage, ob die vorliegende Version noch aktuell ist. Die aktuelle Version ist zu finden 
unter http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14762/index.html?lang=de 

 

Projekttitel hier eingeben: …Test-Titel………. 

 
 
Projekt/Programm [nicht zutreffendes löschen] zur Emissionsverminderung in der Schweiz 
 
Dokumentversion: ausfüllen 

Datum: ausfüllen 

Validierungsstelle  Name und Adresse des Unternehmens 
 

 
 
Hinweise zur Checkliste 

Allgemeines: 

Bei diesen Vorlagen wird i.d.R. mit “Projekt“ auch „Programm“ gemeint. Allerdings fokussiert die Vorlage auf Pro-
jekte. Für programmspezifische Punkte wird auf die BAFU-Mitteilung „Projekte und Programme zur Emissionsver-
minderung im Inland“, Kapitel 8 verwiesen. 
Bei der Validierung eines Programms sind insbesondere die Aufnahmekriterien für Vorhaben in das Programm, 
der gemeinsame Zweck und die Verwaltung der Vorhaben zu prüfen (vgl. Art. 6 Abs. 2 Bst. k CO2-Verordnung). 
Dies erfordert eine Erweiterung der Checkliste mit zusätzlichen Punkten, die in einem neuen Abschnitt nach 2.5 
aufgeführt werden können 
 
Ausfüllen der Checkliste: 

Die Checkliste besteht aus zwei Teilen: 

− Teil 1: Liste der zu evaluierenden Aussagen (Checkliste) 
− Teil 2: Liste der Fragen 

Jede Aussage in Teil 1 kann mit „Trifft zu“ oder „Trifft nicht zu“ beantwortet werden – sollte dies nicht der Fall 
sein, und die Aussagen nicht anwendbar sein, ist dies mit „n.a.“ zu kennzeichnen.  

Falls eine Aussage nicht zutrifft, wird ein CR, CAR oder FAR erhoben: 
− CR: Clarification Request – Unklare und offene Aspekte (im Normalfall keine Anpassung der Projekbe-

schreibung nötig) 
− CAR: Corrective Action Request – Umgehend zu korrigierende Aspekte (im Normalfall Anpassung der 

Projektbeschreibung nötig) 
− FAR: Forward Action Request – Bis zur Aufnahme des Monitorings zu klärende Aspekte (in der Verifizie-

rung des ersten Monitoringberichts besonders zu prüfende Aspekte, die bis zum Abschluss der Validie-
rung nicht geklärt werden konnten) 

 
Vorgehen bei nicht zutreffenden Aussagen: 

1. Erheben CR, CAR oder FAR bei nicht zutreffender Aussage (→ Im Kasten „Trifft NICHT zu“ die CR, 
CAR oder FAR fortlaufend nummerieren). 
Beispiel: 

Formales/Rahmenbedingungen Trifft zu Trifft nicht zu 

1.3 Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert.  CR 1 
2.1.1 Der Projekttyp entspricht nicht einem ausgeschlossenen Pro-

jekttyp (→ Anh. 3 der CO2-Verordnung). 
x  

 

http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14762/index.html?lang=de
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2. Formulierung entsprechender Frage(n) durch den Validierer und Weiterleiten der Frage(n) an den Ge-
suchsteller zur Beantwortung (→ gebündelt mit den restlichen Fragen). 

3. Beantwortung der gestellten Fragen durch den Gesuchsteller. 
4. Geklärte Fragen als „erledigt“ abschliessen. 

Beispiel 

CR 1 Erledigt  X 

2.3 Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert. 
Frage 
Die Kontaktangaben fehlen. Bitte ergänzen  
Antwort Gesuchsteller 
Die Kontaktangaben wurden in der Projektbeschreibung V.2 ergänzt. 
Fazit Validierer 
Die Kontaktangaben wurden korrekt ergänzt. 

 
5. Nach Klärung aller Fragen Validierung abschliessen. 

 

Vorlagen für die Fragen befinden sich im Teil 2 dieser Liste 

Für Fragen zum Ausfüllen der Checkliste wenden Sie sich bitte an: kop-ch@bafu.admin.ch 

mailto:kop-ch@bafu.admin.ch
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Teil 1: Checkliste 
 

1. Formales Trifft zu Trifft 
nicht zu 

1.1 Das Gesuch ist mittels der aktuellen Version der auf der 
BAFU-Webseite zur Verfügung gestellten Vorlagen und 
Grundlagen eingereicht. (Rechtsgrundlagen, Mitteilung und er-
gänzende Dokumente)  

  

1.2 Die Projektbeschreibung und die unterstützenden Dokumente 
sind vollständig und konsistent. Sie entsprechen den Vorga-
ben von Art. 6 CO2-Verordnung. 

  

1.3 Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert.   
 

2. Rahmenbedingungen 

2.1 Technische Beschreibung des Projekts Trifft zu Trifft 
nicht zu 

2.1.1 Der Projekttyp entspricht nicht einem ausgeschlossenen Pro-
jekttyp (→ Anhang 3 der CO2-Verordnung). 

  

2.1.2 Die angewandte Technologie entspricht dem aktuellen Stand 
der Technik. 

  

2.2 Finanzhilfen, Doppelzählungen und Wirkungsaufteilung  
(→ Mitteilung Abschnitt 2.6) 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

2.2.1 Die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Finanzhilfen sind 
korrekt deklariert (Finanzhilfen für Finanzierung inklusive „nicht 
rückzahlbaren Geldleistungen von Bund, Kantonen oder Ge-
meinden zur Förderung erneuerbaren Energien, der Energieef-
fizienz oder des Klimaschutzes“, bei welchen eine Wirkungs-
aufteilung notwendig ist1) (→ Mitteilung Abschnitt 2.6.1). 

  

2.2.2 Die Wirkungsaufteilung ist korrekt definiert und allfällige Abma-
chungen von allen Akteuren unterschrieben (Art der Wirkungs-
aufteilung, → Mitteilung Abschnitt 2.6.3).  

  

2.2.3 Im Monitoring sind Massnahmen zur nachweislichen Vermei-
dung von Doppelzählungen vorgesehen (→ Mitteilung Ab-
schnitt 2.6.2). 

  

2.3 Abgrenzung zu anderen Instrumenten und Massnahmen Trifft zu Trifft 
nicht zu 

2.3.1 Die erwarteten Emissionsverminderungen werden nicht einem 
am Emissionshandel teilnehmenden Unternehmen (Art. 40 ff. 
CO2-Verordung) oder einem Unternehmen mit Verminderungs-
verpflichtung (→ Art. 67 und Art. 68 CO2-Verordung) ange-
rechnet. 

  

                                                      
1 Vgl. Mitteilung, Tabelle 4 
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2.4 Umsetzungsbeginn (→ Mitteilung, Abschnitt 2.8) Trifft zu Trifft 
nicht zu 

2.4.1 Der Umsetzungsbeginn des Projekts oder Programms liegt bei 
der Einreichung des Gesuchs nicht länger als drei Monate zu-
rück. 

  

2.4.2 Die Belege für den Umsetzungsbeginn sind konsistent mit den 
Angaben in der Projekt- oder Programmbeschreibung. 

  

2.5 Projektdauer („Projektlaufzeit“) und Wirkungsdauer  
(→ Mitteilung, Abschnitt 2.9) 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

2.5.1a Bei baulichen Massnahmen: Die geplante Projektdauer ent-
spricht der standardisierten Nutzungsdauer der technischen 
Anlagen.  
(→ Tabelle 11 in Anhang A2 der Mitteilung)  

  

2.5.1b Bei nicht-baulichen Massnahmen: Die Dauer des Projekts oder 
der Vorhaben entspricht der Wirkungsdauer. 

  

2.5.2 Bei Ersatzanlagen wird nur für die Restlebensdauer die volle 
Anrechnung der Reduktion geltend gemacht.  
(→ Beispiel in Anhang A2 der Mitteilung) 

  

 
3. Berechnung der erwarteten Emissionsverminderung 

3.1 Systemgrenzen und Emissionsquellen  
(→ Mitteilung Abschnitt 4.1 sowie Anhang J Kasten 2) 

Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.1.1 Die Emissionsverminderungen werden im Inland erzielt.   

3.1.2 Alle direkten Emissionen sind mit einbezogen (geografische 
Ausdehnung, technische Teile, investitionsbedingte Anpassun-
gen). 

  

3.1.3 Alle indirekten Emissionen sind mit einbezogen.    

3.1.4 Alle Leakage-Emissionen sind mit einbezogen.    

3.2 Einflussfaktoren  
(→ Mitteilung Abschnitt 4.2 sowie Anhang J Tabelle 4 (ID 3.2)) 

Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.2.1 Alle wesentlichen Einflussfaktoren sind identifiziert und beschrie-
ben.  

  

3.2.2 Nationales, kantonales und kommunales Recht werden bei der 
Wahl der Referenzentwicklung berücksichtigt, bspw. Mindestan-
forderungen von Bund, Kanton und Standortgemeinde  
(→ Mitteilung Anhang J, Tabelle 4). 

  

3.2.3 Das Projekt entspricht den geltenden Umweltvorschriften.   

3.2.4 Für das Validierungsergebnis kritische Einflussfaktoren sind im 
Monitoringkonzept aufgeführt.  

  

3.3 Erwartete Projektemissionen  
(→ Mitteilung Abschnitt 4.3) 

Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.3.1 Die Formel zur Berechnung der erwarteten Projektemissionen ist 
vollständig und korrekt.  
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3.3.2 Die erwarteten Projektemissionen werden mit den in der Mittei-
lung vorgegebenen Annahmen (bspw. Brennwert, Emissionsfak-
toren) berechnet (→ Mitteilung Anhang A3).  

  

3.3.3 Die weiteren Annahmen zur Berechnung der erwarteten Pro-
jektemissionen sind nachvollziehbar und zweckmässig.  

  

3.3.4 Die Annahmen zur Berechnung der erwarteten Projektemissio-
nen sind konservativ und berücksichtigen alle relevanten Unsi-
cherheitsfaktoren.  
(Unsicherheitsfaktoren: → Mitteilung Anhang J, Kasten 3) 

  

3.3.5 Alle Unterlagen zur Prüfung von Daten, Annahmen und Parame-
tern der erwarteten Projektemissionen sind vorhanden. 

  

3.3.6 Die Berechnung der erwarteten Projektemissionen ist vollständig 
und korrekt. 

  

3.4 Bestimmung des Referenzszenarios  
(→ Mitteilung Abschnitt 4.4) 

Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.4.1 Die zur Bestimmung des Referenzszenarios verwendete Me-
thode ist korrekt.  

  

3.4.2 Das Referenzszenario ist richtig bestimmt und beschrieben.    

3.5 Bestimmung der Referenzentwicklung  
(→ Mitteilung Abschnitt 4.5) 

Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.5.1 Die Formel zur Berechnung der Referenzentwicklung ist voll-
ständig und korrekt.  

  

3.5.2 Die Referenzentwicklung wird mit den in der Mitteilung vorgege-
benen Annahmen (bspw. Brennwert, Emissionsfaktoren) berech-
net.  

  

3.5.3 Die weiteren Annahmen zur Berechnung der Referenzentwick-
lung sind nachvollziehbar und zweckmässig.  

  

3.5.4 Die Annahmen zur Berechnung der Referenzentwicklung sind 
konservativ und berücksichtigen alle Unsicherheitsfaktoren.  
(Unsicherheitsfaktoren: → Mitteilung Anhang J, Kasten 3) 

  

3.5.5 Alle Unterlagen zur Prüfung von Daten, Annahmen und Parame-
tern der Referenzentwicklung sind vorhanden. 

  

3.5.6 Die Berechnung der Referenzentwicklung ist vollständig und kor-
rekt. 

  

3.6 Erwartete Emissionsverminderung  
(→ Mitteilung Abschnitt 4.6) 

Trifft zu Trifft nicht 
zu 

3.6.1 Die erwarteten Emissionsverminderungen sind korrekt berech-
net. 

  

3.6.2 Die Wirkungsaufteilung aufgrund von nichtrückzahlbaren Geld-
leistungen ist korrekt berechnet  
(→ Mitteilung Abschnitte 2.6).  
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4. Zusätzlichkeit 

4.1 Wirtschaftlichkeitsanalyse  
(→ Mitteilung Abschnitt 5.2 und Anhang J, Kasten 4) 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

4.1.1 Die zur Wirtschaftlichkeitsanalyse verwendete Analyseme-
thode ist korrekt. 

  

4.1.2 Die Formel zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist vollstän-
dig und korrekt.  

  

4.1.3 Die Wirtschaftlichkeitsanalyse wird mit den in der Mitteilung 
vorgegebenen Annahmen (bspw. Kapitalzins) berechnet.  

  

4.1.4 Die weiteren Annahmen zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit 
sind nachvollziehbar und zweckmässig.  

  

4.1.5 Die Annahmen zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit sind 
konservativ und berücksichtigen alle Unsicherheitsfaktoren.  

  

4.1.6 Alle Unterlagen zur Prüfung von Daten, Annahmen und Para-
meter der Wirtschaftlichkeitsanalyse sind vorhanden. 

  

4.1.7 Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist vollständig und kor-
rekt. 

  

4.1.8 Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist konservativ.   

4.1.9 Sämtliche Finanzhilfen fliessen in die Wirtschaftlichkeitsana-
lyse ein.  

  

4.1.10 Es wurden zwei Berechnungsvarianten realisiert (mit und ohne 
Einrechnung von Bescheinigungen).  

  

4.1.11 Das Projekt ist ohne die Ausstellung von Bescheinigungen für 
Emissionsverminderungen nicht wirtschaftlich.  

  

4.1.12 Die Sensitivitätsanalyse ist korrekt. (Alle Parameter, die einen 
signifikanten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit haben, sind 
identifiziert und werden berücksichtigt.) 
(→ Mitteilung Anhang J, Kasten 5) 

  

4.1.13 Die Sensitivitätsanalyse ist robust (mindestens 10% Abwei-
chung aller Hauptparameter, +/- 20% bei Baukosten grosser 
technischer Anlagen, +/- 25% bei Biogasanlagen).  
(→ Mitteilung Anhang J, Kasten 5) 

  

4.1.14a Der Beitrag aus dem Erlös der Bescheinigungen leistet einen 
relevanten Beitrag zur Überwindung der Unwirtschaftlichkeit: 
Die in Anhang J, Kasten 4 aufgeführten Mindestanforderungen 
sind erfüllt (Erlös aus Bescheinigungen liegt bei mindestens 
10% der budgetierten Gesamtkosten resp. IRR wird um min-
destens 2%-Punkte über die Projektdauer verbessert). 

  

4.1.14 b Falls 4.1.14a nicht zutrifft: 
Die Begründung, warum die finanzielle Zusätzlichkeit dennoch 
erfüllt ist, ist plausibel und nachvollziehbar.  

  

4.2 Hemmnisanalyse  
(→ Mitteilung Abschnitt 5.4 und Anhang J, Kasten 6) 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

4.2.1 Die geltend gemachten Hemmnisse sind begründet.    
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4.2.2 Die geltend gemachten Hemmnisse sind nicht aufwändige Be-
willigungsverfahren, die fehlende Investitionsbereitschaft oder 
fehlende finanzielle Mittel, geringerer Gewinn oder tiefere Pro-
jektrendite. 

  

4.2.3 Die Hemmnisse sind korrekt quantifiziert, d.h. monetarisiert.    

4.2.4 Die mit der Überwindung des Hemmnisses verbundenen Kos-
ten betragen mindestens 10% der für die Projektumsetzung 
gesamthaft budgetierten Mittel. 

  

4.3 Praxisanalyse  
(→ Mitteilung Abschnitt 5.5 und Anhang J, Kasten 7) 

Trifft zu Trifft 
nicht zu 

4.3.1 Das Projekt entspricht nicht der üblichen Praxis.   
 

5. Monitoringkonzept  
(→ Mitteilung Abschnitt 6.1 und Anhang J, Kasten 1, Kasten 3 und Tabelle 5) 

5.1 Nachweismethode für erzielte Emissionsverminderungen Trifft zu Trifft 
nicht zu 

5.1.1a Die Formel zur Berechnung der erzielten Projektemissionen 
(ex post) ist vollständig und korrekt. 

  

5.1.1b Die Formel zur Berechnung der Referenzentwicklung (ex post) 
ist vollständig und korrekt. 

  

5.1.1c Die gewählte Monitoringmethode ist geeignet und angemes-
sen, d.h. eine wesentliche Fehleinschätzung der effektiven 
Emissionsverminderung kann mit ausreichendem Grad an Si-
cherheit ausgeschlossen werden  
(vgl. Anhang J Kasten 3 „Unsicherheiten in der ex post Be-
stimmung der effektiven Emissionsverminderung“). 

  

5.1.2 Die Monitoringmethode ist vollständig und korrekt beschrie-
ben. 

  

5.2 Daten und Parameter Trifft zu Trifft 
nicht zu 

5.2.1 Alle zu überwachenden Daten und Parameter sind identifiziert 
und die entsprechende Datenquelle ist angegeben. 

  

5.2.2 Die Art der Plausibilisierung der Monitoringdaten ist angege-
ben und angemessen.  

  

5.2.3 Die Erhebungs- und Auswertungsinstrumente sind aufgeführt 
und geeignet für die Bestimmung der Emissionen. 

  

5.2.4 Messablauf und Messintervall sind definiert und angemessen.   

5.2.5 Die minimal nötige Messgenauigkeit ist angegeben und ange-
messen. 

  

5.3 Verantwortlichkeiten und Prozesse Trifft zu Trifft 
nicht zu 

5.3.1 Die Verantwortlichkeiten und Prozesse zur Datenerhebung 
und Datenarchivierung sind klar definiert. 
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5.3.2 Die Verantwortlichkeiten und Prozesse zur Qualitätssiche-
rung/Qualitätskontrolle sind definiert. 

  

5.3.3 Die Prozesse zur Informationsbeschaffung sind definiert.   

5.3.4 Prozesse und Infrastrukturen für die Archivierung der Daten 
sind angemessen und zweckmässig 
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Teil 2: Liste der Fragen 
Fragen zu den Aussagen in der Checkliste, die nicht zutreffen hier formulieren (Blöcke nach Bedarf 
duplizieren): 
 
Clarification Request (CR) 
 

CR 1 Erledigt   

Ref. Nr. Aussage aus Checkliste hier hineinkopieren 

Frage (Datum) 

Frage formulieren; gegebenenfalls duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Antwort Gesuchsteller (Datum) 

Antwort des Gesuchstellers eintragen; duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Fazit Validierer 

Evaluation der Antwort durch den Validierer (kurz und knapp). Sie enthält in jedem Fall, ob der CR 
geschlossen wird oder nicht, inkl. kurzer Begründung. 

 
 
Corrective Action Request (CAR) 
 

CAR 1 Erledigt   

Ref. Nr. Aussage aus Checkliste hier hineinkopieren 

Frage (Datum) 
Frage formulieren; gegebenenfalls duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Antwort Gesuchsteller (Datum) 

Antwort des Gesuchstellers eintragen; duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Fazit Validierer 

Evaluation der Antwort durch den Validierer (kurz und knapp). Sie enthält in jedem Fall, ob der CAR 
geschlossen wird oder nicht, inkl. kurzer Begründung. 

 
 
Forward Action Request (FAR) 
 

FAR 1 Erledigt   

Ref. Nr. Aussage aus Checkliste hier hineinkopieren 

Frage 
Frage formulieren; gegebenenfalls duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Antwort Gesuchsteller 

Antwort des Gesuchstellers eintragen; duplizieren, wenn es mehrere Fragerunden gab 

Fazit Validierer 

Evaluation der Antwort durch den Validierer (kurz und knapp). Sie enthält in jedem Fall, ob der FAR 
geschlossen wird, oder nicht, inkl. kurzer Begründung. 

 


